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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Internationale Landwirtschaftspolitik

Afin d’éviter le dumping salarial et social avec l’éventuelle extension de la libre
circulation des personnes aux dix nouveaux pays de l’UE en votation le 25 septembre, le
syndicat Unia a soumis au Seco, au mois de juillet, un contrat-type de travail national
pour les ouvriers agricoles. Celui-ci fixait un revenu mensuel minimal de 3500 francs
pour 45 heures hebdomadaires. L’USP, qui avait établi pour 2004 un salaire minimal de
2915 francs, et qui était revenue en arrière en l’abaissant à 2700 francs pour les
employés non qualifiés saisonniers, n’a pas adhéré à la proposition d’Unia, estimant
que le salaire minimal actuel était suffisant. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.07.2006
ELIE BURGOS

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Während die Arbeitgeber den Ausweg aus der Arbeitslosigkeit in erster Linie in der
Revitalisierung und Deregulierung der Schweizer Wirtschaft sahen, setzte der
Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) vor allem auf Arbeitszeitverkürzungen und
permanente Weiterbildung. Der SGB rechnete vor, dass bereits eine Senkung der
Wochenarbeitszeit um zwei Stunden 80 000 neue Stellen schaffen würde. Für die
Gewerkschaften war dabei erstmals auch ein partieller Lohnabbau nicht mehr tabu,
allerdings nur unter der Bedingung, dass sich dies tatsächlich als beschäftigungwirksam
erweist, die unteren Einkommen ausgenommen bleiben und der Teuerungsausgleich für
alle garantiert ist. Konkrete Vorschläge in diese Richtung machte der Verband des
öffentlichen Personals, der eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit um zwei
Stunden bei gleichzeitiger Lohnkürzung um 2,4% anregte, um so den geplanten Abbau
von 12 000 Stellen beim Bund, der SBB und der PTT zu verhindern. Der Schweizerische
Kaufmännische Verein verlangte ebenfalls eine massive Verkürzung der Arbeitszeit bei
gleichzeitig garantiertem Mindesteinkommen. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.03.1993
MARIANNE BENTELI

L'USS a présenté ses revendications, en rapport avec la grève des femmes. Les
syndicats réclament un salaire minimum de 4'000 CHF et des conventions collectives
de travail (CCT) couvrant les branches à forte proportion féminine; un congé paternité
de 24 semaines pour les parents, financé par les allocations pour perte de gains (APG);
davantage de protection contre les licenciements en cas de maternité; une meilleure
prévention en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et psychologique; la
semaine de travail à 35 heures. 
Sans surprise, l'Union patronale Suisse (UPS) s'oppose à la plupart des demandes. Pour
une meilleure intégration et rémunération des femmes sur le marché du travail, elle est
en faveur des horaires flexibles et incite les programmes pour améliorer la conciliation
entre vie professionnelle et familiale. Quant à la semaine de 35 heures, la mesure
malmènerait la compétitivité des entreprises. Il ne faudrait pas uniformiser les horaires,
mais régler la question à l'intérieur de chaque branche. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.05.2019
DIANE PORCELLANA
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Arbeitszeit

Obgleich sich die sogenannt prekären Arbeitsformen (Teilzeit- und Temporärarbeit) bei
den Arbeitnehmern steigender Beliebtheit erfreuen, stehen Sozialpolitiker und
Gewerkschaften diesem Trend eher reserviert gegenüber, da sie für die Betroffenen
Einbussen bei der Karriere und im Bereich der Sozialversicherungen – zum Beispiel
durch Nichterreichen des Koordinationsabzugs bei der 2. Säule – befürchten. Auch das
Bundesamt für Konjunkturfragen warnte davor, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit
die in den Gesamtarbeitsverträgen verankerten Sicherheiten unterlaufen könnte, weil
sich im Zuge der Individualisierung die vielen grundlegend verschiedenen Modelle nicht
mehr für alle verbindlich regeln liessen. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.10.1990
MARIANNE BENTELI

Eine breite, geschlossene Front, bestehend aus gewerkschaftlichen, kirchlichen und
frauenpolitischen Organisationen sagte weiterhin klar nein zum Revisionsentwurf des
Arbeitsgesetzes, zur Kündigung des Übereinkommens 89 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) (Verbot der Nachtarbeit für Frauen in der Industrie) und zum
Ausbau jeglicher Nacht- und Sonntagsarbeit. Sie argumentierten damit, dass es nicht
angehe, die Frauen, die ohnehin die Doppelbelastung von Beruf und Familie zu tragen
hätten, zu benachteiligen, nur um die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen.
Eher, so ihre Auffassung, müsse die erwiesenermassen physisch und psychisch
schädliche Nachtarbeit auch für Männer verboten werden. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.05.1991
MARIANNE BENTELI

Dass diese Interessengruppen aber bereits auf recht verlorenem Posten standen, ging
aus Äusserungen von Biga-Direktor Hug hervor, der eine Kündigung des Abkommens 89
nicht mehr ausschliessen mochte, sowie aus dem Umstand, dass die
Arbeitgeberverbände immer vehementer die Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für
Frauen in industriellen Betrieben verlangten mit der Begründung, der
Wirtschaftsstandort Schweiz werde sonst gefährdet. Auch der Bundesrat liess mehrfach
durchblicken, dass für ihn eine Weiterführung des Abkommens ohne breite
Ratifizierung des Zusatzprotokolls von 1990, welches weitreichende
Ausnahmeregelungen erlaubt, kaum noch denkbar sei. Im Zeichen der Ausrichtung auf
Europa wollte er zudem seine Haltung von einem Entscheid des EG-Gerichtshofes
abhängig machen. Dieser erfolgte im Laufe des Sommers und bezeichnete ein
französisches Gesetz, das ein Nachtarbeitsverbot für Frauen vorsah, als unvereinbar
mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter. In seiner Antwort auf
die Interpellationen von zwei Mitgliedern der SP-Fraktion versprach Bundesrat
Delamuraz aber, vor einer eventuellen Kündigung des Abkommens noch eine weitere
Konsultationsrunde unter Einbezug von interessierten Frauenorganisationen
durchzuführen. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.12.1991
MARIANNE BENTELI

Nach monatelangen Verhandlungen zeichnete sich eine deutliche Annäherung der
Standpunkte ab. Im September lag ein Vermittlungsvorschlag auf dem Tisch, der dem
gesuchten Kompromiss sehr nahe kam. Der Vorstand des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes akzeptierte Zeitzuschläge für regelmässige Nachtarbeit und
verzichtete auf die bewilligungsfreie Ladenöffnung an sechs Sonntagen pro Jahr. In
diesem Moment scherte der Gewerbeverband aus und und brach die Verhandlungen
ab. Aus Solidarität sistierte auch der Abeitgeberverband die Gespräche. Der zweite
Anlauf für die Revision des Arbeitsgesetzes schien damit gescheitert zu sein. Nach
einigem Hin und Her signalisierten Gewerbe- und Arbeitgeberverband wieder
Gesprächsbereitschaft, wobei allerdings der Gewerbeverband bereits mit dem
Referendum drohte für den Fall, dass die definitive Fassung des Gesetzes nicht seinen
Vorstellungen entspreche. An der abschliessenden Sitzung der Arbeitskommission
wurde erwartungsgemäss keine Einigung erzielt. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.07.1997
MARIANNE BENTELI

Nach Meinung von Deutschschweizer Unternehmen können nur zwei Arbeitszeitmodelle
mithelfen, die Erwerbslosigkeit zu verringern, nämlich die flexible Teilzeitarbeit sowie
die vorzeitige oder gleitende Pensionierung. Negativ beurteilt wurde eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit. Dies ging aus einer Umfrage hervor, welche im Auftrag des BWA
durchgeführt wurde. Die Studie zeigte, dass 70% der Unternehmen bereits flexible
Arbeitszeitmodelle einsetzen, allerdings nahezu ausschliesslich die klassischen
(gleitende Arbeitszeit und fix definierte Teilzeitarbeit). Zudem gelten diese neueren
Arbeitszeitregelungen nur selten für alle Beschäftigten eines Unternehmens. Rund ein

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.1998
MARIANNE BENTELI
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Viertel der befragten Unternehmen gab an, Arbeitszeitmodelle mit einem längeren
Bezugszeitraum eingeführt zu haben. Darunter fallen Formen wie die flexible oder
gleitende Pensionierung, sowie Jahresarbeitszeitmodelle. 8

Sowohl die Arbeitgeber wie die Gewerkschaften lehnten – wenn auch aus
entgegengesetzten Gründen – die Vorschläge zu den Ausführungsverordnungen zum
Arbeitsgesetz kategorisch ab. Beide Seiten verlangten zahlreiche Änderungen und
kritisierten die sprachliche Unklarheit der Texte. Die beiden Verordnungen
konkretisieren das neue Arbeitsgesetz, das vom Volk im Vorjahr im zweiten Anlauf
gutgeheissen worden war. Die Arbeitgeber der Industrie sprachen von übertriebener
Regulierung und einer insgesamt missglückten Vorlage. Auch der Gewerbeverband
(SGV) fand, die sozialpartnerschaftlichen Flexibilitäten würden zu sehr eingeschränkt.
Ganz anders reagierten die Gewerkschaften. Der SGB sah den Volkswillen missachtet
und in den Verordnungen der Versuch, die in der ersten Auflage des revidierten
Arbeitsgesetzes 1996 verworfenen Postulate durch die Hintertüre wieder einzuführen.
Unmut löste vor allem die neu eingeführte Jahresarbeitszeit aus, welche eine
Abweichung von den maximalen Wochenarbeitszeiten gestattet. Zudem enthalte die
Verordnung erstmals Bestimmungen über die „Arbeit auf Abruf“ [24], welche aus ihrer
Sicht gesetzlich verboten werden sollte. Besonders uneins waren sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über den Sonderschutz bei Nachtarbeit. Gemäss Entwurf sollten
Arbeitnehmende ab 25 Nachteinsätzen pro Jahr einen zehnprozentigen Zeitzuschlag
erhalten. Arbeitgeberverband und SGV verlangten eine Ausdehnung auf 50 Nächte; der
SGB und der VSA wollten die Grenze bei 15 Nächten ansetzen, der CNG sogar bei 12. Die
Gewerkschaften sprachen sich zudem gegen jede Ausdehnung der Sonntagsarbeit aus:
allen Arbeitnehmenden seien mindestens 12 arbeitsfreie Sonntage pro Jahr
zuzugestehen. Weitere Streitpunkte waren die Höchstarbeitszeiten sowie die
Bedingungen für die Zulässigkeit von Überzeit. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.09.1999
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Leuenberger mahnte die Bevölkerung, vermehrt zuhause zu arbeiten.
Blieben Arbeitnehmer vermehrt zuhause und würden ihre Arbeit von dort aus erledigen,
würde dies nicht nur den Strassenverkehr flüssiger machen und die Bahn in
Spitzenzeiten entlasten sondern auch jährlich 67'000 Tonnen CO2 einsparen. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.04.2010
NATHALIE GIGER

Suite à l'acceptation des initiatives parlementaires (16.414) et (16.423) en février 2017, la
CER-CE est chargée d'adapter la loi sur le travail (LTr) pour introduire de la flexibilité
dans le temps de travail. L'USS et Travail.Suisse ont, dès lors, brandi la menace d'un
référendum par crainte pour la santé des travailleurs. 
En avril, des organisations de travailleurs (secsuisse, Employés Suisse, l'ASC, ZGP) et des
associations de branches (secteurs informatiques, de fiduciaires, de révisions et de
consultations, d'information et de relations publiques) ont fait une proposition de
flexibilisation du temps de travail pouvant toucher environ 20% des employées et
employés de l'économie privée. Celle-ci est notamment supportée par l'aile réformiste
du Parti socialiste, avec pour défenseur le parlementaire Daniel Jositsch (ps, ZH). Le
modèle proposé prévoit une hausse temporaire maximale de la durée du travail à 60
heures par semaine et à 15 heures par jour, sans possibilité de comptabiliser en sus des
heures supplémentaires. La hausse doit  être compensée  sur  l’ensemble  d’un mois –
11 heures de repos quotidien au  minimum  en  moyenne sur 4 semaines – ou d’une
année. La durée annuelle maximale du travail  resterait  de  52  fois  45 heures. L'Union
syndicale suisse s'y oppose clairement. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.08.2017
DIANE PORCELLANA

Profitant du vent libéral soufflant sur le Parlement avec l'acceptation des initiatives
parlementaires (16.414 et 16.423), l'USAM renforce son offensive en faveur de la
flexibilisation du marché du travail. Elle présente un catalogue de mesures, dont
notamment l'augmentation du temps de travail hebdomadaire de 45 à 50 heures. Cela
répondrait d'une part à la numérisation et à la mobilité croissantes, d'autre part
permettrait de s'adapter aux pics de travail. La faîtière revendique également des
dérogations à la règle des 11 heures de repos consécutives. Le temps de repos
journalier devrait être réduit de 11 heures à 8 heures deux fois par semaine au lieu
d'une. Derrière ses propositions, l'USAM assure que le but recherché est davantage de
flexibilité, et non pas une augmentation du temps de travail. L'USS et Travail.Suisse
rejettent la flexibilité demandée. Pour ces derniers, réagir à la numérisation ne doit pas

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.2017
DIANE PORCELLANA
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se traduire par plus de flexibilisation. 12

Kollektive Arbeitsbeziehungen

In Genf demonstrierte das Staatspersonal wiederholt mit Arbeitsniederlegungen und
Strassendemonstrationen gegen die Sparmassnahmen – Einfrieren der Löhne und
Personalabbau –, mit denen die Regierung das Defizit in der Staatskasse bekämpfen
wollte. Zu Manifestationen von Staatsbeamten kam es auch in den Kantonen Waadt und
Jura sowie im französischsprachigen Teil des Kantons Bern, wo die Lehrerschaft gegen
Sparpläne der Regierung im Bildungswesen protestiert. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.09.1992
MARIANNE BENTELI

Im Juli kam es auf der NEAT-Baustelle am Monte Ceneri (TI) zu einer drei Tage
dauernden Arbeitsniederlegung von 50 Bauarbeitern. Gemäss Unia ging es um einen
Protest gegen Spesenregelungen. In La Chaux-de-Fonds und Neuenburg traten im
November Journalisten der Zeitungen Express und L’Impartial in einen drei Tage
dauernden Streik um gegen den Abbau von 15 Stellen zu protestieren. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.11.2008
MARIANNE BENTELI

Die SBB einigten sich mit Personalverbänden auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag
(GAV). Kernstück ist ein neues Lohnmodell, bei dem individuelle Leistung stärker betont
wird als Anciennität und langjährige Betriebszugehörigkeit. Übergangsbestimmungen
gewährleisten die Wahrung des Status quo für die Mitarbeitenden. Der neue GAV soll
nach der Bestätigung durch alle Instanzen per 1.Juli 2011 in Kraft treten . 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.11.2010
NATHALIE GIGER

Arbeitnehmerschutz

D’après l’USS, le travail temporaire en Suisse aurait quintuplé en 30 ans pour atteindre,
en 2018, 2.6% du volume global du travail. Face à cette évolution, l’USS a dénoncé les
risques liés au contrat temporaire: salaire réduit de 10 à 15%, pas de protection ni
d’intégration dans l’entreprise, pressions à cause d’un contrat précaire. L'USS souhaite
donc freiner la progression du travail temporaire précaire et réclame des conditions de
travail identiques pour les travailleuses et travailleurs, indépendamment de leur statut.
Elle invite la Confédération et les cantons à fixer des plafonds pour la part d’employées
et d'employés temporaires exerçant dans le domaine des marchés publics.
Swissstaffing, association patronale faîtière pour les prestataires des services de
l'emploi, a réagi aux propos de l'USS. Pour elle, la hausse du travail temporaire n'a rien
d'alarmant. Davantage d'employées et d'employés souhaitent de la flexibilité au travail.
Ce type de travail permet aux entreprises de recourir aux compétences en fonction de
leurs besoins. Elle rappelle qu'en 2017, 240'000 personnes sans-emploi ont pu
réintégrer le marché du travail grâce à un emploi temporaire et qu'un intérimaire sur
deux a obtenu un contrat de travail fixe à la suite d'un premier emploi temporaire. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.05.2019
DIANE PORCELLANA

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die SRG und das Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM) einigten sich im Oktober
über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Die Mitarbeitenden leisten künftig eine
fixe Jahresarbeitszeit, dadurch erhofft sich die SRG eine Flexibilisierung der
Produktion. Der neue GAV gilt ab Januar 2009 für vier Jahre. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.10.2008
ANDREA MOSIMANN
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Presse

Im Oktober erschien erstmals die von den Gewerkschaften GBI, VHTL und SMUV
getragene Zeitung „Work“. Im Zeitungsformat soll „Work“ ein nicht nur links orientiertes
Zielpublikum, sondern die arbeitende, lohnabhängige Bevölkerung ganz allgemein alle
vierzehn Tage über Themen aus der Arbeitswelt informieren. Die
Gewerkschaftsmitglieder erhalten das Blatt kostenlos; auf dem freien Markt wollen die
Trägerinnen 20'000 Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.10.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Die Unia zog im Sommer mit der Bestreikung eines Tankstellenshops des Detailhändlers
Spar in Dättwil (AG) die mediale Aufmerksamkeit auf sich. Zehn Angestellte blockierten
die Filiale vom 3. bis 14. Juni unter dem Verweis auf nicht zumutbare
Arbeitsbedingungen: Wegen Personalmangel würden die Arbeitnehmenden übermässig
belastet, der Lohn sei ausserdem mit CHF 3 600 für Ausgebildete zu tief. Spar
verurteilte die Blockade des Shops als illegal und kündigte daher allen Streikenden
fristlos. Zwar wurde ein Einigungsverfahren im Kanton Aargau eingeleitet, dieses blieb
jedoch erfolglos. Das Verhalten der Unia wurde gemeinhin als taktisch ungeschickt
beurteilt: Offenbar hatte die Gewerkschaftsleitung gehofft, dass sich der Streik auch
auf andere Spar-Filialen ausdehnen würde. Als eine solche Verbreitung jedoch ausblieb,
kritisierten einige Gewerkschaftsvertreter die Arbeitsniederlegung als übereilt: Der
Streik sei das ultimative Drohmittel einer Gewerkschaft im Umgang mit Arbeitgebenden.
Wenn dieses sich als wirkungslos erweisen würde, verliere auch die Organisation selbst
an Bedeutung. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.09.2013
JOHANNA KÜNZLER

Ein Fake-Inserat der Unia sorgte im September 2018 für einen kleinen Eklat. Wie
verschiedene Zeitungen berichteten, schaltete die Gewerkschaft bereits im August ein
Job-Inserat der fiktiven Firma «Meyer Info» auf mehreren Stellensuchportalen. Das
Inserat existierte dabei in zwei fast fast identischen Versionen, wobei es sich jeweils
entweder an Männer oder an Frauen richtete. Der frappante Unterschied: Das
angegebene Jahresgehalt für Frauen lag bei CHF 64'000, während die Männer für
dieselbe Stelle CHF 80'000 erhalten sollten. Dieser Unterschied blieb nicht lange
unbemerkt, worauf sich etwa auf dem Westschweizer Newsportal «Le Matin»
Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) zum «skandalösen Unterschied» äusserte.
Im September deckte schliesslich das St. Galler Tagblatt mehrere Ungereimtheiten auf,
darunter auch, dass die Firma «Meyer Info» nicht im Handelsregister verzeichnet sei.
Bald wurden Vermutungen laut, dass die Inserate gefälscht und Teil einer politischen
Kampagne sein müssten. Auf Druck der Öffentlichkeit meldete sich schliesslich eine
Unia-Mitarbeiterin mit einem Tweet zu Wort: Die Gewerkschaft Unia, zitierte das St.
Galler Tagblatt den Tweet, habe das Inserat zur Unterstützung einer Kampagne
zugunsten der Lohngleichheit lanciert. Dabei hätten Influencer das Inserat gezielt
gestreut, um die Öffentlichkeit für das Anliegen zu sensibilisieren.
Der Zeitpunkt der Aufschaltung war nicht zufällig gewählt: Im Nationalrat wurde gegen
Ende September über eine Initiative zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung
debattiert. Bei einigen Politikerinnen und Politikern sorgte die Unia-Kampagne denn
auch für Unmut: Ruiz, nun über die Fälschung aufgeklärt, zeigte sich verärgert, da es
genügend reale Fälle von Lohndiskriminierung gebe, die man hätte thematisieren
können, wie die Basler Zeitung festhielt. Die gleichen Töne schlug Thierry Burkhart (fdp,
AG) an: Wenn die Unia auf Fake-News zurückgreifen müsse, um die Notwendigkeit einer
Änderung aufzuzeigen, bestehe ja wohl kein realer Handlungsbedarf, kritisierte er.
Derweil hoben Flavia Wasserfallen (sp, BE) und Maya Graf (gp, BL) hervor, dass zwar das
Inserat gefälscht gewesen sei, durch die Kampagne aber auf «unkonventionelle» Art auf
ein durchaus bestehendes Problem aufmerksam gemacht worden sei. 20
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